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Die Wasserrettungszüge sind so konzipiert, dass die Gruppen einzeln oder gemeinsam im Sinne einer
 „Schnelleinsatzgruppe-Wasserrettung“ einsetzbar sind.
Hinweis zur Bereitstellung des vom Land zu finanzierenden Gerätewagens Wasser
Da die Beschaffung aller vom Land zu finanzierenden Gerätewagen Wasser nur im Rahmen eines langfristigen
Programms möglich ist, wird bis zur Bereitstellung des konzeptkonformen Landesfahrzeuges nach Möglichkeit für
die Ausbildung und für Einsätze von der die Einheit aufstellenden Hilfsorganisation ein vergleichbares organisati-
onseigenes Fahrzeug („Platzhalterfahrzeug“) eingeplant und der unteren KatS-Behörde benannt. Das Land betei-
ligt sich an den Kosten des Betriebs eines solchen Fahrzeuges mit der Hälfte der für Landesfahrzeuge in Beilage
4 der Anlage 22 vorgesehenen monatlichen Pauschale.
Für Gerätewagen Wasser, die nach Feststellung der unteren KatS-Behörde konzeptkonform sind und jederzeit für
KatS-Zwecke zur Verfügung stehen, wird die Pauschale in voller Höhe gewährt.
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Aufgaben des Wasserrettungszuges (WRZ)

Der WRZ leistet Hilfe bei Naturkatastrophen und Unglücksfällen sowie bei hierdurch hervor-

gerufenen Notständen.

Im einzelnen:

� rettet Menschen und Tiere aus Wasser- oder Eisgefahr,

� birgt Sachen aus Wassergefahren,

� übernimmt Transport- und Versorgungsfahrten auf dem Wasser,

� übernimmt Sicherungsaufgaben bei Wasser- und Eiseinsätzen,

� führt Taucherkundungen durch,

� erkundet behelfsmäßige Anlege-/Anlandestellen,

� führt sonstige humanitäre Aufträge des KatS-Stabes aus.


